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Sachverhalt

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.02.2024 (BV-2024-004) die öffentliche Auslegung
des Entwurfes der Lärmaktionsplanung der Stufe 4 beschlossen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist ortsüblich bekannt gemacht und fristgerecht durchgeführt worden.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB beteiligt und von der Veröffentlichung benachrichtigt worden.

Die Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren sind in der Anlage aufgeführt.

Anmerkung: Aufgrund des § 22 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg haben folgende Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

Anlagen
Abwägungstabelle

Durchführung der Abwägung zur Lärmaktionsplanung Stufe 4

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung wägt die in der Anlage aufgeführten Stellungnahmen aus der Beteiligung
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit zum Entwurf der
Fortschreibung der Lärmaktionsplanung ab und bestätigt diese als Beschluss (Einzelbeschlüsse).

Die Verwaltung wird beauftragt sicherzustellen, dass die Abwägung in den Lärmaktionsplan eingearbeitet wird.

Beschlussvorlage BV-2024-071 öffentlich
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Beratungsfolge

Datum der Sitzung Gremium Anw. Ja Nein Enth.

10.09.2024 Ausschuss Wirtschaft Umwelt Bauen

12.09.2024 Hauptausschuss

25.09.2024 Stadtverordnetenversammlung


